
Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) (Ed.)

Article  —  Digitized Version

Die verkehrspolitische Konzeption der EWG und wir

Wirtschaftsdienst

Suggested Citation: Hamburgisches Welt-Wirtschafts-Archiv (HWWA) (Ed.) (1961) : Die
verkehrspolitische Konzeption der EWG und wir, Wirtschaftsdienst, ISSN 0043-6275, Verlag
Weltarchiv, Hamburg, Vol. 41, Iss. 10, pp. 446-454

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/133151

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://hdl.handle.net/10419/133151
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


octkckzsfoUiischc ICcnzcfUen iez ani focz

FRANKREICH; Entschiedene Kehrtwendung

Paris, den 27. 9.1961

TTTber die Vorsdiläge der Euro- 
|_J päisdien Kommission in Brüssel 

für eine gemeinsame, integrierende 
europäisdie Verkehrspolitik fand 
bisher in Frankreidi keine leiden- 
sdiaftlidie oder audi nur einiger
maßen bem erkenswerte Diskussion 
statt, was an sidi überrasdiend ist, 
denn die privaten V erkehrsbetriebe 
verfügten lange im Parlam ent über 
ein mäditiges Lobby, das alle 
Koordinierungsmaßnahmen verhin
derte und w iederholt Regierungs
krisen auslöste.

Veröffentlichung d er T arife  
w ird  begrüßt

Inzwisdien haben sidi jedodi die 
V erhältnisse etwas geändert. Das 
Transportvolumen nimmt ständig 
zu, so daß Koordinierungsmaßnah
men nidit notwendigerweise mit 
ernsten Gefahren für die privaten 
Verkehrsträger verbunden sind. 
Die Eisenbahn steigerte anderer
seits ihre Konkurrenzfähigkeit 
durdi die Elektrifizierung der gro
ßen Linien und audi durdi die 
mehr oder w eniger stillsdiweigende 
Abkehr von öffentlidien Tarifen, 
mit der M öglidikeit, auf ihren ren
tabelsten Stredien Großkunden Son
dertarife zu gewähren und die 
Konkurrenz der Straße oder des 
W asserweges auszusdialten. Die 
von Brüssel zur Vermeidung von 
Diskriminierungen vorgesdilagene 
Veröffentlidiung der Tarife, die in 
Frankreidi nodi vor wenigen Jah 
ren einen Sturm der Entrüstung 
ausgelöst hätte, w ird jetzt fast als 
Erlösung empfunden. Außerdem 
hat von sidi aus die französisdie 
Regierung für den Straßengüter
transport gerade zum erstenmal 
eine Tarifordnung eingeführt.

Die Konkurrenz zwisdien der 
Straße und der Sdiiene tritt außer
dem zurüdc hinter dem W ettlauf 
zw isdien den berufsmäßigen Trans
portunternehm en und dem Eigen
transport der Firmen. Bisher w ar 
in Frankreidi der Eigentransport 
sehr begünstigt, d. h. er wurde

kaum von öffentlidien Maßnahmen 
berührt. A udi in diesem Falle dür
fen die französisdien Transport
unternehm en von den europäisdien 
Plänen eine gewisse Verbesserung 
ihrer Verhältnisse erwarten.

G eplan ter A usbau  d er  
Verkehrswege fin d e t positives  Echo

Sdiließlidi wurde sidi die fran
zösisdie Verkehrsw irtsdiaft der Be
deutung des Ausbaues der V er
kehrswege bewußt. Sind die Kanäle 
zu k lein und die Straßen verstopft, 
dann sdiw indet die Konkurrenz
fähigkeit der Privatunternehm en 
gegenüber der Eisenbahn auto- 
matisdi. Die Brüsseler Bemühungen 
um den besdileunigten Ausbau des 
europäisdien Kanal- und Straßen
netzes finden daher in F rankreidi 
ein äußerst günstiges Edio. Die 
privaten Verkehrsunternehm en sind 
durdiaus bereit, hierfür einen Preis 
zu bezahlen, indem sie der Euro
päisdien Kommission grundsätzlidi 
keine Sdiw ierigkeiten bereiten bei 
all ihren verkehrstedinisdien Be
mühungen, zumal da sie sidi mit 
der Tatsadie des Gemeinsamen 
M arktes völlig abgefunden haben 
und audi die N otwendigkeit einer 
Koordinierung der Verkehrsm ittel 
durdiaus anerkennen. Zu einer 
Opposition gegenüber dem Ge
meinsamen M arkt besteht um so 
w eniger Veranlassung, als die in- 
nerfranzösisdien verkehrspoliti- 
sdien A bsiditen w eitgehend mit 
den Brüsseler Plänen übereinstim 
men, allerdings ohne die mit einer 
europäisdien Lösung verbundenen 
Vorteile zu verspredien.

In tern a tion a le  K onkurrens-
fä h ig k e it s ta tt P rotektion ism us

Diese Grundeinstellung muß über- 
rasdien, denn bisher zeidineten 
sidi Straße und W asserweg in 
Frankreidi durdi einen sehr hart- 
nädsigen Protektionismus aus. Die 
Bemühungen der Europäisdien V er
kehrsm inisterkonferenz zugunsten 
einer liberalen Handhabung der 
internationalen Konkurrenzbestim
mungen führten kaum zu erwäh-

nensw eiten Ergebnissen. Der in
zwisdien eingetretene W andel er
k lärt sidi vor allem durdi die ge
rade in Frankreidi neuerdings all
gemein verbreitete Überzeugung 
von der unaufhaltsam en Entwidc
lung in Riditung der europäisdien 
W irtsdiaftsversdim elzung. Die fran
zösisdien V erkehrsbetriebe wissen 
sehr genau, daß sie im günstigsten 
Falle das europäisdie Niederlas
sungsredit und die Liberalisierung 
der Dienstleistungen, um wenige 
Jah re verzögern, aber keineswegs 
verhindern können. Sie mußten 
außerdem feststellen, daß sie in
folge ihrer ungünstigen Struktur 
sidi nur einen geringen Anteil vom 
Zuwadis des zwisdieneuropäisdien 
Verkehrsvolum ens als Folge des 
Gemeinsamen M arktes sidierten 
und es für sie nur eine konstruk
tive Lösung gibt: ihre internatio
nale Konkurrenzfähigkeit zu stei
gern, indem sie sidi im Zuge der 
gemeinsamen europäisdien Ver
kehrspolitik m it entsprediendem 
Drude auf ihre Regierung die glei- 
dien Bedingungen sidiern wie ihre 
europäischen Partner.

W as w ird  von  d e r  In tegrations
p o li t ik  erw a rte t?

In m andier Beziehung bringen 
die europäisdien Regeln in ver
staubte französisdie Systeme den 
erforderlidien frisdien W ind hin
ein. Einige konkrete Ergebnisse 
werden in dieser Beziehung sei
tens der französisdien V erkehrs
betriebe von der Integrationspoli
tik erw artet: Die fiskalisdie Gleidi- 
stellung mit dem Eigentransport, 
die soziale Harmonisierung für das 
in Frankreidi teilweise, besonders 
im Vergleidi mit Holland, sehr 
teuere Betriebspersonal und vor 
allem eine sinnvolle Auflodierung 
des Zulassimgsverfahrens. Augen- 
blidslidi werden die berufsmäßigen 
Transportbewilligungen für den 
Straßenverkehr gehandelt. W er sich 
neu einsdialten will oder w er W ert 
darauf legt, seinen Park auszuwei
ten, um ihn auf diese W eise viel
leid it etwas rationeller zu gestal
ten, muß hohe Abfindungssummen 
bezahlen. Es ist klar, daß diese 
Investitionen über ihre Amortisa
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tion auf den Tarifen lasten und die 
internationale Bewegungsfreiheit 
der V erkehrsbetriebe einschränken. 
Die französischen Unternehmen ge
langten  inzwischen zu der Erkennt
nis, daß sie ihre hartnäckige und 
lang] ährige Interessenverteidigung 
zw ar intern gegen die Eisenbahn 
schützte, gleichzeitig jedoch ihnen 
jede internationale Konkurrenz
fähigkeit nahm, so daß sie kaum

in der Lage sind, für große in ter
nationale Transporte ebenso nie
drige Tarife anzubieten wie die 
Holländer und neuerdings auch die 
Italiener. Daher die entschiedene 
Kehrtwendung zur positiven Poli
tik un te r Verzicht auf den Protek
tionismus verbunden mit der Mo
bilisierung ihres Einflusses zugun
sten des Ausbaues der V erkehrs
wege. (fr.)

NIEDERLANDE: Klarheit gefordert!

Leiden, den 3.10.1961
E i n  „fatales Datum" kommt im
m er mehr ln Sicht, denn in diesen 
letzten M onaten des laufenden 
Jahres sollen sich die EWG-Staa
ten  über die Frage zu entscheiden 
haben, ob am I. Januar 1962 die 
zw eite Etappe der im V ertrag von 
Rom enthaltenen Übergangsperiode 
in Kraft treten  können wird. Diese 
Entscheidung wird laut Art. 80, 
Abs. 3, nach dem Maßstab zu er
folgen haben, ob^ in der ersten 
Etappe das W esentliche der Ziel
setzungen tatsächlich erreicht und 
ob den Verpflichtimgen entspro
chen wurde. W enn wir uns an die
sem Zeitpunkt auf die verkehrs
politische Lage besinnen und be
schränken, so entspricht das nicht 
nur dem Auftrag des Chefredak
teurs dieser Zeitschrift, sondern 
auch einer Lebensbedingung die
ses Landes: Die Niederlande sind 
bekanntlich das ausgeprägteste 
V erkehrsland der Gemeinschaft, 
das u. a. die Hälfte des Defizits

seiner Handelsbilanz durch den 
Kredit-Saldo seiner V erkehrslei
stungen deckt.

G rundsätze d er  niederländischen  
V erkehrspolitik

Bei allem Streit über Fragen der 
Gesellschaft und der Wirtschaft, 
wozu nun einmal eine parlam en
tarische Opposition „quand même" 
führt, werden die Grundsätze der 
niederländischen V erkehrspolitik 
— gesunder W ettbewerb kaufm än
nisch betriebener Transportunter
nehmen; Freiheit der Beförderer, 
ihre Dienstleistungen darzubieten; 
freie W ahl der V erlader bezüglich 
der Transportmittel; Gleichbehand
lung des Verkehrs im Rahmen der 
Gesamtwirtschaft und der einzel
nen Transportunternehmen inner
halb der einzelnen Verkehrszwei
ge — allgemein akzeptiert. Diese 
Grundsätze sollen in der europäi
schen Gemeinschaft durch die N ie
derlassungsfreiheit der Transport
unternehm er und die Freiheit der 
Akquisition ergänzt werden. Diese

Einstimmigkeit hat es der Regie
rung auch ermöglicht, der EWG 
eine ebenfalls nahezu allgemein 
unterstützte Denkschrift vorzulegen, 
die in bezug auf die N iederlas
sungsfreiheit feststellt, daß hier 
nur objektive Forderungen an 
Fachkenntnisse und Kreditfähigkeit 
zu stellen seien. W eiter sei eine 
freie Preisbildung von entschei
dender Bedeutung, w äh ren d -----
genau wie auf dem gemeinschaft
lichen Güterm arkt — eine V er
pflichtung zur Veröffentlichung 
von Frachtpreisen wegen ihrer 
Schädlichkeit und ihrer Unzuläng
lichkeit als Bekämpfungsmittel von 
Diskriminierungen abgelehnt wird.

An diesem Zeitpunkt vergegen
wärtigt man sich in den N ieder
landen wiederum sehr stark, daß 
es beim Übergang zur zweiten 
Etappe der Übergangsperiode er
forderlich ist, eine angemessene 
Sicherheit für die Inangriffnahme 
einer gemeinsamen EWG-Verkehrs- 
politik auf der Grundlage der all
gemeinen Grundsätze des Rom- 
V ertrags zu garantieren. Diese 
Forderung dürfte nicht unver
ständlich sein, wenn m an bedenkt, 
daß man sich in den Niederlanden 
keineswegs verhehlt, daß die bis
herigen Erfolge der V erkehrsinte
gration nicht übermäßig groß ge
wesen sind.

G ründe fü r O ptim ism us 
bei d er  Seesch iffahrt

W enden wir uns jetzt den ein
zelnen V erkehrsträgern zu, so ist 
im Hinblick auf die Seeschiffahrt

se ssss

Tpadit Ion und Erfahrung^

A u sland sve rtre tungen  in 

Beirut, Buenos A ires, 

Johanne sb u rg , Kairo, 

K ap stad t, M a d r id ,

R io  d e  Janeiro ,

Tok io  und W ind iioek

f a c h l ic h e s  K ö n n e n  u nd w e l t w e i t e  V e r b in d u n g e n  b i l 

d e n  d i e  G r u n d l a g e n  u n se re r  A r b e i t .  A u f  ihnen b a u t  

s ich  u n s e r  v i e l f ä l t i g e r  K u n d e n d i e n s t  a u f .  S e i n e  

V o r t e i l e  s o l l t e n  a u c h  S i e  s ic h  z u n u t z e  m a c h e n .

COMMERZ BANK
A K T I E N G E S E L L S C H A F T  

H aup tve rw a ltun ge n  in 

D D S S E L D O R F  - F R A N K F U R T  A. M. • H A M B U R G  

G e sd iä ftsste lle n  ü be ra ll in de r Bundesrepub lilc  und in W est-Berlin
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festzustellen, daß nach hiesiger 
A nsidit der Einfluß der europäi
schen Integration auf den Umfang 
der Verkehrsström e nadi und von 
Europa auch w eiterhin wahrschein
lich ungünstig sein wird. Trotz
dem gibt es auch Gründe zu einer 
optimistischeren Betraditungsweise, 
und zwar: Der eventuell einfuhr
beschränkende Einfluß des höheren 
EWG-Außentarifs erstreckt sidi 
n id it auf die zollfreien Importe 
(1959 rund 65,5 Vo der totalen re
gistrierten Einfuhr); die Posten mit 
einem geringen Unterschied w er
den ebenfalls keine beschränken
den Einflüsse,erfahren; die Steige
rung von Erzeugung und W ohl
stand in der EWG dürfte sich ex
portfördernd auswirken, vor allem, 
w enn die EW G-Handelspolitik ge
genüber Drittländern Tarifnach- 
lässe erwirken sollte, dies aller
dings auf der Basis der Gegen
seitigkeit; die zunehmende Betei
ligung der EW G-Staaten an der 
Hilfe für Entwicklungsgebiete. Man 
kommt nidit umhin, hier auch an 
die Macht der „grünen F ront“ in 
den Gemeinsdiaftsstaaten in bezug 
auf die Getreideimporte aus Uber
see zu denken!

H insiditlidi des Verkehrs in der 
Gemeinsdiaft ist im allgemeinen 
festzustellen, daß im Ansdiluß an 
das Verbot von Unterstützungs
maßnahmen im EWG-Vertrag im 
gesamten W ettbewerbsbereich Ver- 
fälsdvungen der Konkurrenzbedin
gungen zu vermeiden sind. Die in 
m ehreren Staaten Transportunter
nehmen auferlegten Lasten haben 
nach niederländischer Auffassung 
ebenfalls eine konkurrenzverfäl- 
sdiende Auswirkung, während audi 
bestimmte tedinisdie Anforderun
gen einen ähnlidien Einfluß aus
üben können.

F orderungen des grenzüber
schreitenden G üterfernverkehrs

Im grenzübersdireitenden Güter
fernverkehr wird eine allmähliche 
Aufhebung der Kontingente ge
fordert. Trotz einer Zunahme des 
Handels zw isdien den EWG-Staa
ten zwischen 1958 und 1961, um 
durdischnittlidi 50 “/o sind diese 
Kontingente nidit w esentlidi er
höht worden. Augenblicklich ist 
zwar von einer Erweiterung um

20 "/o die Rede, aber hierzulande 
w ürde man eine nuanciertere Be
handlung dieser Frage bevorzu
gen, wie z. B. im Beneluxverkehr 
soeben eine erheblidi umfangrei
chere Liberalisierung erreidit w ur
de. Darüber hinaus wird es not
wendig sein, mit Anfang der zwei
ten Etappe alle Behinderungen des 
Transitverkehrs aufzuheben. Man 
muß es dodi unverständlidi nen
nen, wenn z. B. Frankreich dem 
G üterfernverkehr zwisdien den 
N iederlanden und Italien Sdiwie
rigkeiten in den W eg setzen sollte. 
Ergänzend ist man hier von der 
M öglidikeit eines einzigen Geneh
migungssystems für die gesamte 
Gemeinschaft überzeugt.

Schw ierigkeiten  
bei d e r  B innensch iffahrt

Die schwierigste Lage besteht 
bekanntlich auf dem Gebiet der 
Binnenschiffahrt. H ier drängt man 
auf die W iederherstellung der, 
freien Sdiiffahrt auf den östlich 
des Rheins gelegenen deutschen 
Kanälen, weil diese Verkehrswege 
mit dem Rhein und dessen N eben
flüssen eine Gesamtheit bilden. Es 
handelt sich hier nicht nur um 
eine Sadilage, die der heutigen 
Phase der europäischen Integra
tion n id it entspricht, sondern dar
über hinaus die Entwidclung des 
europäisdien V erkehrsw esens be
einträchtigt. M an realisiere sidi 
nur:' Die Kanäle sind nichtdeut- 
sdien Flaggen nidit zugänglich, 
während deutsche Schiffe im ge
samten internationalen Stromge
biet des Rheins frei verkehren 
können. Dadurdi wird das Gleich
gew idit auf dem westeuropäischen 
Rhein- und Binnenschiffahrtsmarkt 
w iederholt gestört.

S eeh afen tarife  der Deutschen  
B undesbahn m on iert

Die Bundesrepublik entspricht 
w eiter nach niederländischer An
sidit den Verpflichtungen des 
Art. 76 des EWG-Vertrags auch in
soweit nicht, daß seit dem 1. J a 
nuar 1958 in etwa zehn Fällen See
hafentarife der Deutschen Bundes
bahn mehr oder weniger stark ge
senkt wurden, w odurdi die nieder
ländischen Seehäfen berührt w ur
den, die erhebliche Transportver
luste zu ertragen hatten. W ie die

Rotterdam er IHK kürzlich erneut 
betont hat, entspricht eine der
artige Verschärfung des W ettbe
werbs mit den Benelux-Häfen we
der dem Buchstaben nodi dem 
Geist des Vertrages, insbesondere 
nicht dem Art. 76, so daß zunädist 
eine W iederherstellung der Lage 
vom 1. Januar 1958 gefordert wer
den muß, bis die Europäische Kom
mission weitere Entsdieidungen 
getroffen haben wird.

Nach niederländischer Überzeu
gung entspricht die Mannheimer 
A kte den Grundgedanken des Ver
trags von Rom völlig. Das gilt je
doch nicht für andere Regelungen 
der nationalen Binnenschiffahrt, 
weil darin die Freiheit der Beför
derer und V erlader wesentlich 
eingeschränkt wird. Die — sdiwie
rige — Lösung der europäischen 
Binnenschiffahrtsprobleme wird hur 
in der allmählichen Verwirklichung 
der wirtschaftlichen Grundsätze 
der EWG und dadurch auch der 
gemeinschaftlichen Verkehrspolitik 
zu finden sein.

M aßnahm en zu r G esundung  
d er E isenbahnen ge fo rd ert

Die niederländische Eisenbahn 
ist nicht nur in der EWG das ein
zige Unternehmen dieser Art, das 
trotz starker Konkurrenz des Was- 
ser- und Straßenverkehrs Gewinne 
erzielt. H ier liegt auch der Angel
punkt der niederländischen Argu
mentierung, daß die meisten Eisen
bahngesellschaften infolge nicht
kaufmännischer Erwägungen der 
Verwaltungen defizitär sind. Die 
niederländisdie Regierung ist der 
Ansicht, daß die Unterstützung der 
Eisenbahnen durch Ausgleich der 
V erluste und durch Behinderungen 
einer kaufmännischen Verwaltung, 
die anderen V erkehrsträgern auf
erlegt werden, in  m ehreren Hin
sichten den Bestimmungen des 
EWG-Vertrags widerspricht. Sie 
glaubt daher, daß es für die EWG 
von größter Bedeutung sei, Maß
nahmen zur Gesundung der Eisen
bahnen zu ergreifen, wobei eine 
kaufmännische Betriebsführung die 
erste Forderung zu sein hat. Hier 
sei aucii noch daran erinnert, daß 
in den N iederlanden auch für die
sen bislang ausgeprägtesten Ex
ponenten des verkehrspolitischen 
Mittels der Gemeinwirtsdiaftlich-
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k eit die freie Preisbildung befür
w ortet wird. Ein w eiterer posi
tiver niederländischer Gedanke zur 
Eisenbahngesundung dürfte der 
Vorschlag für eine Gründung be
sonderer nationaler Gesellschaften 
für Investitionszwecke sein, an 
denen sich auch andere Unterneh
men als Eisenbahnen beteiligen 
sollten.

Es ist unmöglich, in diesem Rah
m en die niederländischen Stellung
nahm en zur europäischen Ver-

kehrspolitik und -integration audi 
nur annähernd erschöpfend aufzu
zählen, geschweige denn zu kom
mentieren. In dieser Zeitwende 
kurz vor dem 1. Januar 1962 for
dert die niederländische V erkehrs
wirtschaft von der Europäischen 
Kommission Klarheit über ihre 
Politik im Rahmen des Art. 80 be
züglich der in den M itgliedstaaten 
bestehenden Unterstützungstarife, 
bevor die zweite Etappe der Über
gangsperiode in Kraft tritt. -e-

ITALIEN: Für wettbewerbsorientierte Harmonisierung
Rom, den 25. 9.1961 

E iner der maßgeblichen Gründe, 
die Italien zum Beitritt zur EWG 
bew ogen haben, ist in seinen natür
lichen Standortnaditeilen zu suchen: 
die geographische Lage des Lan
des am südlichen Rande Europas 
und seine langgestreckte Form 
(vom 47. bis zum 36. Breitengrad) 
führen zu einer Verteuerung der 
Beförderungskosten im allgemei
nen, im besonderen aber auch der 
erheblichen Rohstoffimporte aus 
dem Norden. Alles in allem dürfte 
im Schnitt der AnteU der Trans
portspesen am Preis der einheimi
schen Erzeugnisse höher hegen 
als dies in anderen Ländern der 
Fall ist. Eine Harmonisierung der 
Verkehrsbestim m ungen hat deshalb 
besondere Bedeutung.

S tr ik te  A blehnu ng je d e r  Form 
von  D irig ism us . ,  .

Die diesbezüglichen italienischen 
Bestrebungen zielen auf die Ein
führung einer wettbewerbsorien
tierten  verkehrspolitischen Rege
lung ab. Gefordert wird größt
mögliche Freizügigkeit in der Wahl 
der V erkehrsträger und in der Ge
staltung der Transportbedingungen. 
Jed e  Form von Dirigismus wird 
von vornherein abgelehnt.

Vornehmlich von seiten der Trä- 
. ger des gewerblichen Straßenver

kehrs wird der Wunsch nach einer 
' liberalen Handhabung der EWG- 
Bestimmungen vorgebracht: nach
dem Kriege konnte der Lastkraft
wagen vor allem auf kleineren 
Strecken, auf denen die Eisenbahn 
infolge mangelnder Anpassungs
fähigkeit und \ höherer Preise nicht 
konkurrenzfähig ist, seinen V er
kehrsanteil beträchtlich erhöhen. 
1938 'verkehrten 82 000 Lastkraft
wagen, 1950 bereits 223 000 und 
1960 560 000 (davon 107 000 aller
dings nicht in privatwirtschaft
lichem Besitz). Entsprechend betrug 
die jährliche Nutzlastzunahme je 
weils etwa 10 Vo. Bei den 98 000 
Firmen, die den gewerblichen 
W arentransport betreiben (neben 
388 000 Firmen mit W erksverkehr), 
handelt es sich zum Teil um ehe
malige Lastkraftwagenfahrer, die 
es durch Sparsamkeit zu einem 
Lastwagen gebracht haben. Diese 
Klein- und Kleinstunternehmen ha
ben sich gegenüber den „Großen" 
halten können, weil sie dank der 
autonomen Gestaltung ihrer Beför
derungstarife günstige Bedingun
gen bieten konnten. Sie haben sich 
stets gegen eine Tarifvereinheit
lichung — unter Hinweis auf die

Unterschiedlichkeit der zu berück
sichtigenden Faktoren (Haus-Haus- 
Verkehr, Tages- bzw. Nachtzeit der 
Fahrt usw.) — ausgesprochen. Die 
Transportbedingungen ließen sich 
nur von Fall zu Fall aushandeln. 
Eine Übersicht über die Tarife auf
zustellen sei ausgeschlossen, wie 
schon allein der unlängst in Frank
reich unternommene Versuch einer 
Tarifnormung bestätige.

. . .  u nd fü r B eibeh altu n g des  
gegen w ärtigen  T arifsystem s

Unterbietungen bis hart an die 
Kostengrenze dürften bei dem Feh
len von Absprachen keine Selten
heit sein. Ein Nachteil für die Be
teiligten? Vielleicht! Dafür findet 
das Unabhängigkeitsstreben als. 
Ausdruck des Individualismus, der 
für den italienischen N ational
charakter so bezeichnend ist, seine 
Befriedigung. Gerade von seiten 
der „Kleinen", die sich den „Platz 
an der Sonne" erst erarbeiten müs
sen, hat man keinen Sinn für ein 
gemeinschaftliches Vorgehen. Daran 
wird wohl auch die M arkterweite- 
rüng in der EWG nichts ändern.

Für die W irtschaft bedeutet diese 
Tarifanarchie eine nicht unerheb
liche Verbilligung. Die italieni
schen Straßenverkehrstarife dürf
ten heute unter denen der meisten 
anderen Länder des Gemeinsamen 
M arktes liegen. Da dieses System 
des „Verkehrsträgertarifs" gute 
Erfolgschancen im größeren M arkt 
verspricht, sind diese Unternehmen 
auf seine Beibehaltung auch für die 
Zukunft bedacht. Mit Genugtuung 
ist demzufolge seinerzeit die Ent
scheidung des Hohen Gerichts der 
M ontanbehörde aufgenommen w or
den, die eine Publizitätspflicht für 
die Beförderungstarife von Mon
tangütern verneinte. Begrüßt w ur
de auch der Abschluß eines bila
teralen deutsdi-italienischen Ab
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kommens in Hamburg, das eine 
Erweiterung der Kontingente be
zweckte, sowie die Abschaffung 
der bestehenden Tarifdiskriminie- 
rungen zwisdien den EWG-Part- 
nern.

G eplan ter A usbau  de» 
Straßennetze»

Bei der steigenden M otorisierung 
der Bevölkerung (Von 1959 bis 
1960 ist die Zahl der eingetragenen 
Personenkraftwagen von 1,6 auf 
2 Mill. angewadisen.) sind die Ein
nahmen der öffentlidien Hand aus 
den Treibstoff- und Kraftwagen
steuern erheblidi gestiegen (1958; 
460 Mrd. Lire, 1960; 527 Mrd. Lire). 
Sie ermöglidien zu einem wesent- 
lidien Teil die Finanzierung des 
Ausbaus des italienisdien Straßen
netzes; nad i einem für den Zeit
raum von 1960—1970 ausgearbei
teten Programm sollen 3500 Mrd. 
Lire für den Bau von 5600 km Fern
verkehrsstraßen und von 32 000 km 
Straßen erster und zweiter Ord
nung erstellt werden. Unter ande
rem sind die W eiterführung der 
„Autostrada del Sole" nadi Reggio 
Calabria, der Bau einer „super- 
strada" (Straße mit drei Fahrbah
nen) längs der adriatisdien Küste 
und einer Brüdce über die M eer
enge von M essina geplant.

Ita lien ische S taa tsbah n  erw arte t
p o sitive  E ntw icklung

Unter anderen Vorzeidien stehen 
die Voraussetzungen bei der Staats
bahn als dem zweiten in diesem 
Zusammenhang ins Gewidit fallen
den V erkehrsträger. Ihre Sorgen 
sind nidit so sehr von der Zukunft 
als von der Gegenwart bestimmt. 
Seit eh und je  krankt sie daran, 
daß ihr die für A bsdireibungen und 
Erneuerung des W agenparks und 
der festen Anlagen erforderlidien 
M ittel nidit zur Verfügung stan
den. So ist das rollende M aterial 
zum Teil veraltet, es fehlt an Kühl
wagen für die Beförderung leidit- 
verderblidier Güter; es wird über 
eine überaltete Tarifstruktur, über
mäßige bürokratisdie Sdiwierig
keiten, Verzögerungen und sdiledi- 
ten Kundendienst geklagt. Dies soll 
in Zukunft besser werden; 1957 ist 
gesetzlich festgelegt worden, die 
Staatsbahn solle nadi dem Grund
satz der Eigenwirtsdiaftlidikeit ver

w altet werden. Für Einnahmeaus
fälle auf Grund ihrer Aufgaben 
als öffentlidier Dienst ist ihr ein 
Entsdiädigungsansprudl eingeräumt 
worden. Trotzdem bedurfte es in 
den letzten Jahren  außerdem je 
weils erheblidier Zuwendungen von 
seiten des Staates (in Höhe von 
etwa 30 “/o der jeweiligen Gesamt
erträge) zur Abdedcung des Defi
zits. Es besteht nun die Absidit, 
ihr im Rahmen eines Zehnjahres- 
plans 800 Mrd. Lire zu ihrer „Sa
nierung", d. h. Steigerung ihrer Lei
stungs- und W ettbewerbsfähigkeit 
zur Verfügung zu stellen.

Die Staatsbahn kann also dem 
Gemeinsamen M arkt ohne über
mäßige Sorgen entgegensehen, 
kennt dodi ihr Tarifsystem nur in 
Ausnahm efällen Sonderbestimmun
gen (bei Beförderung von „orto- 
frutticoli" aus Süditalien beispiels
weise). Sdion jetzt zeidinet sidi 
eine erfreulidie Steigerung des 
Personen- und W arenverkehrs mit 
dem A usland ab; so hat der Anteil 
des internationalen W arenverkehrs 
am Gesamtvolumen einen Anstieg 
von 24 »/o (1955) auf 30«/o (1959) 
verzeidinet. Im Rahmen der ge
planten Kapazitätsausweitung sol
len nun audi die Grenzbahnhöfe 
und deren Zufahrtslinien leistungs
fähiger gem adit werden. In die
sem Zusammenhang bekommt audi 
der italienisdie W unsdi nadi Bei
tritt ö ste rre id is  und der Sdiweiz 
zur EWG einen besonders konkre
ten Hintergrund.

Zuversichtliche G rundstim m ung
auch d er übrigen  V erkehrsträger

Hinsiditlidi der Binnensdiiffahrt 
als dem dritten für eine Harmoni
sierung vorgesehenen V erkehrs
träger bleibt abzuwarten, ob ihre

Hoffnungen in Erfüllung gehen 
werden. Zur Zeit besteht zwar eine 
italienisdie Binnensdiiffahrt, aber 
nur in sehr besdiränktem  Umfange; 
die befahrbaren W asserwege be
tragen — abgesehen von den nord- 
italienisdien Seen — insgesamt 
rd. 2000 km, auf denen 1958 ein 
W arenverkehr von 5 Mill. t abge- 
widcelt wurde. N odi gibt es 11 
Sdiiffsbrüdcen über den Po, nodi 
haben die Kanäle Mailand—Cre- 
mona, vom Langensee zum Po und 
von Turin zum Mincio das Stadium, 
von Projekten n id it übersdiritten. 
Bei der Tendenz des italienisdien 
G üterverkehrs in Riditung Nord— 
Süd und um gekehrt besteht wohl 
audi in Zukunft kein großes Be
dürfnis an einer Querverbindung.

See- und Luftsdiiffahrt sind aus 
den Verkehrsbestimm ungen der 
Romverträge ausgenommen (Art. 
84). Ob sie durdi die Wirtsdiafts- 
integration berührt werden bleibt 
abzuwarten. N odi besteht die aus 
dem Zusammensdiluß von Alitalia, 
Lufthansa, A ir-France imd Sabena 
hervorgegangene Air-Union nur 
auf dem Papier. Für die italieni
sdie Seesdiiffahrt zeidinen sidi 
heute sdion indirekte Auswirkun
gen ab, insofern als die künftige 
Steuerharm onisierung den bisher 
h inter hohen protektionistischen 
M auern gedeihenden Sdiiffbau dem 
scharfen W ind der internationalen 
Konkurrenz aussetzen wird. Auch 
eine M odernisierung der Hafen
anlagen wird sich in Zukunft nicht 
umgehen lassen.

Bei allen V erkehrsträgern läßt 
sich trotz allem eine zuversicht
liche Grundstimmung feststellen. 
„Man wird sich eben anstrengen, 
aber w er muß das nicht?“ (G.F.H.)

BUNDESREPUBLIK: Verkehrspoiitisdie Voraussetzungen
Hamburg, 2.10.1961 

Mit der Vorlage einer „Denkschrift 
über die Grundausrichtung der ge
meinsamen Verkehrspolitik" im 
Mai dieses Jahres wurde von der 
EWG-Kommission zum erstenmal 
in geschlossener Form über eine 
Konzeption der zukünftigen euro
päischen Verkehrspolitik berichtet. 
Damit hat die Kommission der EWG 
wohl eines der heißest um stritte

nen Probleme angefaßt, die noch 
auf europäischer Ebene einer Lö
sung harren.

D as P rin z ip  d e r  U niversalität 
des E W G -V ertrage»

Die römischen V erträge enthal
ten in ihrer ursprünglichen Form 
nur sehr allgemeine Hinweise auf 
die zukünftige Regelung einer ge
meinsamen europäischen Verkehrs-
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Politik. Der Kommission in Brüssel 
w ar es nunm ehr überlassen, die
sem nur sehr vage angedeuteten 
Problem kreis Leben einzuhauchen. 
Zur Umgehung der vielen schwie
rigen Probleme hat die Kommission 
das Prinzip der U niversalität des 
gesam ten V ertrages an die Spitze 
ih rer Ausführungen gestellt und 
un terw irft damit den V erkehr,den 
allgem ein gültigen Regelungen des 
V ertrages. W ie ein roter Faden 
zieht sich daher auch durdi die 
gesam te Denkschrift das Primat 
eines m öglidist freien Wettbewerbs, 
w obei die Kommission erklärt, daß 
die vorgelegte Denkschrift zunädist 
nur einen Diskussionsbeitrag dar
ste llen  soll, der als Grundlinie der 
V erhandlungen mit den EWG-Part- 
nern  dienen soll. Erst, w enn diese 
Verhandlungen erfolgt seien, will 
m an in Brüssel endgültige Vor
schläge ausarbeiten und dem Mi
n isterra t vorlegen.

Provisorische R ich tlin ien  fü r  
gem einsam e V erkehrspolitik

Als provisorisdie Richtlinie für 
die gemeinsame Verkehrspolitik 
ste llt die Kommission drei Ziele 
heraus;

1. Die Ausschaltung der Verzerrun
gen sowie der Unterstützungs
tarife, steuerlidie Harmonisie
rung bzw. Gleidibehandlung und 
Beseitigung der Doppelbesteue
rung, Anwendung der W ettbe
w erbsregeln für den Verkehr;

2. Herbeiführung einer Freizügig
keit der V erkehrsdienstleistun
gen innerhalb der Gemeinsdiaft 
durch die Aufstellung gemein
samer Regeln für den internatio
nalen V erkehr und die Liberali
sierung des Niederlassungs
rechtes:

3. verstärk te Ausrichtung des Ver
kehrs auf die Gegebenheiten der 
W ettbewerbswirtschaft.

U nter Hinweis auf die obenge
nannten Ziele w ird daher eine 
Beachtung folgender Grundsätze ge
fordert: Die Herbeiführung einer 
gleichen Behandlung sowohl nach 
V erkehrsm itteln als audi nach Un
ternehm en gegenüber den Ver- 
kehrsnutzernj dde Aktionsfreiheit 
für V eikehrsunternehm en, wobei 
vor allem daran gedacht ist, einen 
möglichst freien Zugang zu den 
versdiiedenen Verkehrsm ärkten zu 
schaffen und die schrittweise Be
seitigung aller heute nodi gelten-

LEBENSNERYEN 

DES MOTORS

Mobiloil Special schont 

den Motor und 

erhöht seine Lebensdauer

M obiloil Spectai
das b*l mit der 

Sicherheits-Reserve

den Kontingente und anderer men
genmäßiger Beschränkungen zu er
reichen. Hinsichtlidi der Tarife 
w ird die Sdiaffung von Höchst-und 
M indesttarifen für die angebradi- 
teste Lösung erachtet.

Aus dem bisher Gesagten folgt, 
daß die M itgliedstaaten der Ge
meinschaft weitgehend auf die bis
herigen Prinzipien ihrer nationalen 
V erkehrspolitik werden verzichten 
müssen. Zur Erreichung dieses Zie
les bedarf es aber noch einer Zeit 
und vieler Maßnahmen, um die

vielfältigen Hürden zu überwinden, 
die seiner Realisierung entgegen
stehen, Die Anwendung eines sehr 
vorsichtigen V erfahrens für den 
vom M inisterrat festzulegenden 
W eg bis zur Erreichung des End
zieles einer gemeinsamen V erkehrs
politik wird für eine der w esent
lichsten V oraussetzungen ange
sehen. Es sdieint daher dringend 
erforderlich, daß zunächst die ge
meinsame Lösung der w iditigsten 
Probleme herbeigeführt wird. Erst 
dann könne eine Annäherung der 
nationalen Gesetzgebung erfolgen.
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‘ U nterschiedliche A u fn ah m e des  
M em orandum s

Dieses Memorandum der EWG- 
Kommission ist aber in den ein
zelnen M itgliedstaaten nicht in dem 
gleichen Maße positiv aufgenom
men wordlen. So steht z. B. die hier 
vorgesdilagene Politik nicht, im 
Einklang m it der bisher von der 
Bundesrepublik betriebenen Ver
kehrspolitik. Und auch in Frank
reich wurden V orbehalte gegen die 
Anwendung der allgemeinen Rege
lungen des Vertrages, insbesondere 
der W ettbewerbsregeln, auf den 
Verkehr gemadit. Das Bundesver
kehrsministerium wendet sich in 
seiner Argum entation gegen die 
Vorsdiläge der Kommission mit 
dem Hinweis, daß n id it auf die in 
der Praxis bew ährten Methoden 
einer staatlichen oder wenigstens 
teilweise staatlidi gelenkten Ver
kehrspolitik zurüdigegriffen werde. 
Auch w ürden die Vorschläge hin
siditlich der Tarifgestaltung um so 
eher realisiert werden können, als 
man dem Staat eine Kontrolle über 
die Kapazitäten gewähren würde.

Immer wieder wird endlich auf 
den W idersprudi in der Sadie hin
gewiesen, den man darin erblickt, 
daß man einerseits auf die Rege
lung der Zulassung zum M arkt ver
zichten und eine freie Tarifbildung 
auf den V erkehrsm ärkten einfüh
ren will, aber andererseits die Vor
bedingungen für die W ettbewerbs
regelungen, nämlich die Aussdial- 
tung z. B. geheimer Tarifabsdilüsse, 
nidit verh indert

N ation a le  V erkehrsordnungen und
gem einsam e V erkehrspolitik

W enn also auf dem Wege, den 
die Kommission zur Diskussion 
stellt, eine gemeinsame europäi
sche Verkehrspolitik sich langsam 
bilden soll, muß zunädist eine neue 
W ettbewerbsordnung für den ge
samten Bereich der EWG entwik- 
kelt werden, an der sidi die V er
kehrsordnungen der einzelnen Län
der orientieren können. Dabei ist 
es klar, daß sich eine soldie ge
meinsame V erkehrspolitik nicht auf 
die Schaffung gewisser Normen für 
den grenzüberschreit enden Verkehr 
beschränken darf. Die gegenseitige 
Abhängigkeit zwischen dem in
ternationalen und dem nationalen

V erkehr im Gebiet der Gemein
sdiaft zwingt vielmehr dazu, auch 
die nationalen V erkehrsordnungen 
und den Binnenverkehr in  die an
gestrebte gemeinsame V erkehrs
politik ' einzubeziehen. Unterstützt 
wird von deutsdier Seite der Ge
danke, daß die Verkehrswirtschaft 
ein gewisses Maß an wirtschaft
licher Eigenständigkeit besitzt und 
nicht grundsätzlidi den Bedürfnis
sen anderer W irtschaftszweige un
terzuordnen ist. Tatsächlich ist allen 
anderen W irtschaftszweigen am 
ehesten mit einer V erkehrsw irt
sdiaft zu helfen, die w ettbew erbs
orientiert ist und so von sidi aus 
die optimale Erfüllung der Ver
kehrsbedürfnisse anstrebt.

E inschneidende Veränderungen  
fü r  deutsche T a rifp o litik

Für die deutsche Verkehrspolitik 
ergeben sich auch noch speziell ei
nige einschneidende V eränderun
gen im Rahmen der Tarifpolitik. 
Die EWG-Kommission sdilägt näm 
lich vor, dde Diskriminierungs- und 
Unterstützungstarife völlig aufzu
heben. Sie kündigt deshalb an, daß 
sie sich nicht mit einer am 1. Juli 
1961 in Kraft getretenen V erord
nung begnügen will, die gemäß 
Art. 79 Abs. 1 für „gleiche Güter 
auf denselben Verkehrsverbindun- 
gen" je  nach untersdiiedlichen Her- 
kunfts-’ und Bestimmungsländern 
versdiiedene Frachten- und Beför
derungsbedingungen verbietet.

W enn auch mit dieser Verord
nung sdion ein gut Teil solcher dis
krim inierenden Tarife bereits aus- 
gesdialtet ist, bleiben andere nodi 
immer unberührt. Der Art. 79 Abs. 1 
sprid it nämlich nur von „gleichen 
Gütern auf denselben Verkehrs
verbindungen“ und erw ähnt nidit 
ähnlidie Güter oder parallel lau
fende Verkehrsverbindungen. Hier 
glaubt die Kommission in  Brüssel, 
mit Art. 75 Abs. 2 oder Art. 80 eine 
Handhabe zu besitzen, um alle 
nicht gerechtfertigten Ausnahme
tarife und Unterstützungstarife zu 
beseitigen. Ob und bis zu welchem 
Zeitpunkt ihr diese völlige Aus
schaltung einer solchen Maßnahme 
aber gelingt, bleibt fraglich.

W enn audi in Deutschland die 
Vorschläge der EWG-Kommission 
vielfadi als wirklichkeitsfremd hin
gestellt werden, ist es dodi die 
Frage, ob eine dirigistisidi gesteu
erte V erkehrsw irtsdiaft den an sie 
gestellten Anforderungen besser 
geredit wird'. Bei der heute in 
Deutschland herrschenden Situation 
m it . ihren teilweise feststehenden 
Fraditen und Bedingungen läßt es 
sidi ohne Zweifel sorgloser leben. 
Aber der Bundestag h a t m it. den 
kürzlich verabschiedeten ve.rkehrs- 
politischen Änderungsgesetzen be
reits zu erkennen gegeben, daß ein 
deutsches Einlenken auf die Linie 
der EWG-Kommission offensicht
lich durdiaus im Bereich der Mög
lichkeiten liegt. (Hg.)

SCHWEIZ: Bereitsdiaft zur Verkehrsintegration

Züridi, den 25. 9.1961

W enn  ein Land zur V erkehrsinte- 
gratioh in Europa bereit ist — 
immer sdion bereit w ar .—, so ist 
es die Schweiz. Sieht sie sich dodi 
in der Rolle der „Drehscheibe“ des 
europäisdien Verkehrs und glaubt 
sich ständig bedroht, umfahren zu 
werden. Professor Hans-Reinhard 
Meyer, der den Lehrstuhl für V er
kehrswesen an der Berner Univer
sität bekleidet und Delegierter des 
Schweizer Bundesrats für V er
kehrsfragen ist, unterstreicht in 
einem in Köln im April dièses 
Jahres gehaltenen Vortrag die Tat
sache, daß das Verkehrswesen be
reits zu den integriertesten Gebie-

ten der W irtsdiaft gehört und daß 
es seit langem eine erfolgreiche 
europäische Verkehrspolitik gibt. 
„Nur eine natürlid i gewadisene 
europäische Verkehrspolitik — das 
ist der zentrale Glaubenssatz des 
Schweizers — kann in  Frage kom
men, und umgekehrt sind alle V er
suche in einem gleichmadierischen, 
doktrinären und dirigistischen 
Geist zum Sdieitern verurteilt."

T ro tz reger B eteiligung an  
V ereinheitlichungsbestrehungen. . ,

Die Teilnahme der Schweiz an 
denVereinheitlichungsbestrebungen 
war von Anfang an rege. Denken 
wir nur an den W eltpostverein, 
der vor bald hundert Jahren  sei
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nen Sitz in Bern genommen hat, 
oder an  das bald nach ihm ge
gründete Zentralam t für internatio
nalen  Eisenbahnverkehr, ebenfalls 
m it Sitz in Bern. N eueren Datums 
sind die Interfrigo, die Kühlwagen 
verleiht, oder die Eurofima, die 
den Bau von standardisiertem  Roll- 
m aterial finanziert, beide mit Sitz 
in  Basel. Für den grenzüberschrei
tenden V erkehr sowohl im Güter- 
w ie im Personensektor sind von 
den Eisenbahnverwaltungen große 
Fortschritte erzielt worden, woran 
die Schweiz als Transitland und 
Frem denverkehrsland entscheidend 
in teressiert war. Vielleicht ist die 
Integration im Post- und Fern
meldewesen noch w eiter fortge
schritten als bei der Eisenbahn. 
W eiter zurück hängt dagegen das 
vielschichtige und viel jüngere 
Problem des internationalen Stra
ßenverkehrs. Ist doch das V erhält
nis Schiene—Straße (auch W asser
straße) noch nicht einmal im ein
zelstaatlichen Raum befriedigend 
geklärt.

. . .  ble ib t noch v ie l zu  tu n  übrig
Es bleibt also noch viel zu tun 

übrig. Es gibt lebenswichtige Fra
gen, die allein schon aus finan
ziellen Gründen nur gemeinsam 
von den europäischen Staaten ge
löst w erden können; Eine enge 
Zusam menarbeit zur Automatisie
rung und Technisierung des gan
zen Postwesens drängt sich auf. 
Um das Eurovisionsnetz mit trans
atlantischer Television auszustat- 
ten, w ird eine gemeinsame Schalt
stelle geplant. Erinnern wir noch 
an ein Gemeinschaftswerk auf 
einem ganz ändern Gebiet, dem 
des ■ internationalen Stromaus

tausches. Das Grenzkraftwerk Lau
fenburg am Rhein leistet als Ver
teilungszentrale für die Schweiz, 
Deutschland und Frankreich Bedeu
tendes, was durch den stürmischen 
Anstieg der verteilten Strommen- 
gen bewiesen wird.

Das Z ie l: D as ga n ze  Europa

Bei allen Erleichterungen und 
Verbesserungen des grenzüber
schreitenden Verkehrs, den organi
satorischen wie den technischen, 
kann das Ziel natürlich nur das 
ganze Europa sein. W ohl haben 
sidi die EWG-Staaten auch auf 
verkehrspolitischem Gebiet enger 
zusammengeschlossen, und ihre 
Verkehrsminister treten in unregel
mäßigen Abständen zusammen. Die 
Schweiz unterhält eine diplomati
sche Vertretung bei der M ontan
union und hat in Luxemburg ihre 
ersten Auseinandersetzungen mit 
ihr als supranationaler Behörde 
gehabt. Sie hat sich in deren Poli
tik der „degressiven" Bahntarife, 
das heißt, der über die Staatsgren
zen durchlaufenden Tarife, einge
fügt und fährt damit anscheinend 
zur Zufriedenheit der Schweizer 
Bahnverwaltung. Dagegen besteht 
der Gegensatz über die Freiheit 
der Rheinschiffahrt fort. Die 
Sdiweiz beruft sich auf die in der 
Mannheimer Rheinschiffahrtsakte 
stipulierte Nutzungsfreiheit für alle 
Anlieger, während die Bundes
republik das Recht der Cabotage 
innerhalb der eigenen Staatsgren
zen in Anspruch nimmt. Die Mon
tanunion möchte die ganze Tarif
politik, auch die der Binnenschiff
fahrt, für sich in Anspruch nehmen 
und die Straßburger Rheinschiff

fahrtskommission verdrängen, an 
der die Schweiz mit K lauen und 
Zähnen festhält.

G egen „D irig ism us“ bei Schiene 
und S traße

Die Schweiz sträubt sich gegen 
die ihrer Grimdanschauung w ider
sprechende Regelung „von oben 
nach unten", die für sie mit Diri
gismus. und Gleichmacherei iden
tisch ist. Solange die Führung zu
verlässiger Kostenrechnungen für 
Schiene und Straße — und auf der 
Straße für' Personen- und Lastwa
gen — noch nicht einmal im natio
nalen Rahmen erreicht ist, w ehrt 
sich die Schweiz gegen eine inter
europäische Ordnung. Für Lohn- 
und Arbeitsbedingungen scheint es 
ihr nicht verantw ortbai zu sein, 
zugunsten eines vielleicht nicht 
realisierbaren europäischen Fern
ziels das realisierbare nationale 
Nahziel zu vernachlässigen. Für 
den Straßengüterverkehr weist 
Professor Hans-Reinhard M eyer 
auf die großen Unterschiede von 
Freiheit und Dirigismus in den ein
zelnen Ländern hin. Die N ieder
lande beanspruchen international 
die größte Freiheit für sich, auf 
eigenem Boden aber wird „ziem
lich straff reglem entiert". In der 
Schweiz hingegen hat sich die Kon
tingentierung und Reglementierung 
auf Schiene und Straße nicht durch
führen lassen. A ls V ertreter der 
Eisenbahninteressen tritt Professor 
M eyer dafür ein, daß der Grund
satz der Selbsterhaltung der Ver
kehrsträger auch für die Binnen
schiffahrt gelten sollte und stellt 
sich damit in Gegensatz zu den 
Basler Rheinschiffahrtsinteressen
ten. Als guter Pragm atiker fügt er
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aber bezeichnenderweise hinzu, es 
ließe sich eben nicht alles grund
sätzlich lösen.

In der Schweiz wünscht man 
eine allein von sachlichen Erwä
gungen bestimmte organische Ent
wicklung, kann sich allerdings der 
Feststellung nicht verschließen, daß 
zum m indesten für den Straßen
verkehr rasches gemeinsames Han
deln sich aufdrängt. Noch aber hat 
m.an sicii in  Europa nicht einmal 
über einheitliche Gewichte und 
Größen von Last- und Personen
kraftw agen einigen können, und

so muß die Schweiz den Verkehr 
zu breiter deutscher W agen auf 
bestimmte vorgeschriebene Straßen 
beschränken.

V erkehrsprohlem e nicht vo r
d rin glich  f ü r  e in e  A ssosiierung

Aufs Ganze gesehen sind gewiß 
die Verkehrsproblem e nicht vor
dringlich, sondern stehen im zwei
ten Rang, wenn es zu Asso- 
ziieiungsverhandlungen mit der 
EWG kommen sollte, wozu vor
erst nur die grundsätzliche Bereit
schaft vorhanden und erklärt ist.

Zollfragen, Kartellfragen, Agrar
fragen, Niederlassungsfragen sind 
nicht nur für die Schweiz, sondern 
auch für die EWG von weit größe
rer Bedeutung; dies schon allein 
aus dem Grunde, weil für die Lö
sung von Verkehrsfragen, soweit 
sie technischer und administrativer 
N atur sind, ein Zwischenhalt bei 
der EWG wenig sinnvoll ist. An
ders freilich mag es für die Ver- 
einheitlidiung des Tarii-wesens 
sein, die wohl ohne einen zentrali
stischen Zwang nicht in gebotener 
Zeit erreichbar ist. (H.F.)

W ährungspolitik au f traditionellen Bahnen

w er erw artet hatte, daß auf der 
Jahrestagung des Internatio

nalen W ährungsfonds und der W elt
bank für W iederaufbau und Ent
wicklung, die während der dritten 
Septemberwoche in W ien stattfand, 
grundsätzliche Fragen der W äh
rungssystem e'zur Diskussion kom
men würden, der ist enttäuscht w or
den. In den voraufgegangenen 
M onaten w ar zwar von Theoreti
kern wie Praktikern der W ährungs
politik scharfe Kritik gegen den 
Gold-Devis'en-Standard und gegen 
die festen W echselkurse vorgebracht 
worden. Es hat auch nicht an Än
derungsvorschlägen der verschie
densten Art gefehlt — angefangen 
von Empfehlungen, das Gold wie
der stärker zum internationalen 
Zahlungsmittel werden zu lassen, 
bis zu dem Rat, zu völlig freien 
W echselkursen überzugehen.

G eringer W iderhall d er  
voeltvDeiten W ährungsdiskussion
Ebenso stark w ar über das Pro

blem der — vermeintlichen oder 
tatsäciilichen — mangelnden inter- 

, nationalen Liquidität gestritten 
worden. Auch hier hat es nicht an 
Vorschlägen gefehlt. Es w urde die 
Erhöhung des Goldpreises gefor
dert, oder mit dem Triffin-Plan und 
seinen mannigfachen Variationen 
wurde die Schaffung eines beson
deren Fonds liquider M ittel ange
raten, dessen Verwaltung als „Bank 
der Notenbanken" fungieren und 
die Grundlage zu einer W eltwäh-

V on  einem  K orrespondenten

rung legen soll (ähnlich wie schon 
1944 in Bretton Woods J. M. Key- 
nes über einen solchen Fonds zur 
W eltw ährung mit dem „Bancor” 
als W ährungseinheit gelangen 
wollte).

Für Außenstehende mag es über
raschend gewirkt haben, wie ge
ring der W iderhall dieser w elt
w eiten W ährungsdiskussion in 
W ien geblieben ist. Zu den Fragen 
einer Ä nderung des W ährungs
systems und einem Abgehen von 
den festen W echselkursen haben 
sich nur einige Sprecher geäußert, 

■ und sie alle in gleicher W eise ab
lehnend. Am ausführlichsten haben 
hierzu der deutsche Notenbank
präsident Karl Blessing und sein 
niederländischer Kollege M. W. 
Holtrop Stellung genommen.

K ein  sw in gen der A nlaß: z u  einer  
U m gestaltung des W ährungssystem s

Es wäre falsch, die zurückhaltende 
und ablehnende Einstellung zu 
weitreichenden Reformvorschlägen 
nur darauf zurückzuführen, daß im 
Frühling dieses Jahres die Dollar
krise zum Abklingen gekommen 
ist und im Sommer auch die Stel
lung des englischen Pfundes wieder 
gestärkt werden konnte, wenn auch 
sicherlich die Beruhigung der inter
nationalen Devisenlage dazu bei
getragen hat, daß alle Pläne, die 
auf grundlegende Änderungen ab
zielen, mit größerer Skepsis be
trachtet werden. Denn in der Über
windung der Schwäche der beiden

„Leitwährungen", des Dollar 'und 
und des Pfundes, kann ein Beweis 
für die W iderstandskraft des be
stehenden W ährungssystems und 
die Leistungsfähigkeit des Inter
nationalen W ährungsfonds gesehen 
werden, der ja  gerade für die Auf
rechterhaltung des Pfundkurses 
einen entscheidenden Beitrag ge
leistet hat.

Sicherlich ist der Verlauf der 
Aussprache auf der W iener Tagung 
auch dadurch beeinflußt gewesen, 
daß der breite Kreis der Mitglieder 
des Internationalen Währungs
fonds — er umfaßte 73 Staaten und 
wird nach Erledigung der vor
liegenden Aufnahmeanträge bald 
80 M itglieder zählen — eine ein
gehende Diskussion heikler Pro
bleme erschwert; es muß nach Mög
lichkeit verm ieden werden, daß auf 
der Jahresversammlung Streitfra
gen ausgetragen oder theoretisdie 
Themen diskurriert werden.

Doch über die Schwierigkeiten, 
die sich hieraus hätten ergeben 
können, hätte man sich wohl hin
weggesetzt, wenn man in der Lei
tung des Internationalen W ährungs
fonds und in den Notenbanken der 
maßgebenden Länder der Auffas
sung gewesen wäre, daß eine we
sentliche Änderung des internatio
nalen W ährungssystems notwendig 
ist und ein W eiterarbeiten mit den 
gegenwärtigen Methoden ernste 
Gefahren heraufbesdiwört. Offen
sichtlich ist man in diesen Gre
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